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Um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes im Zusammenhang mit 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) zu entsprechen, beachten Sie 
bei Teilnahme am Termin die zu diesem Zeitpunkt ggf. geltenden Hygiene-
vorschriften.

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden der Textteil, die Vorstandsbe-
schlüsse, das Verzeichnis der Flurstücke (neu) mit den Anteilen zur Beitrags-
pflicht und die Karten und der Plan über die gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen (Plan nach § 41 FlurbG) zur uneingeschränkten Einsichtnahme 
ausgelegt. Die Einzelnachweise (Bestandsblatt (alt), Forderungsnachweis, 
Belastungsnachweis und Bestandsblatt (neu) werden zur beschränkten Ein-
sichtnahme ausgelegt.
Die beschränkte Einsichtnahme ist nur bei Nachweis des berechtigten Interesses 
gestattet (Eigentümer; Rechtsinhaber, usw.).

Zeit der Auslegung: vom 15. Juni 2022 bis einschließlich 29. Juni 2022
Orte der Auslegung (während der allgemeinen Dienststunden):  
• Gemeindeverwaltung Mockrehna, Unterdorf 4, 04862 Mockrehna
• Teilnehmergemeinschaft Wildenhain beim Landratsamt Nordsachsen, Amt 
für Ländliche Neuordnung, Dr.-Belian-Str. 5, Zimmer 320, 04838 Eilenburg

Im Verfahrensgebiet der Flurbereinigung Wildenhain wurden Vermessungsar-
beiten auf der Grundlage des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(SächsVermKatG) durchgeführt, um die neuen Grenzpunkte abzumarken. Die 
entsprechende Karte zur Abmarkung (Abfindungskarte) liegt als Bestandteil des 
Flurbereinigungsplanes zur Einsichtnahme für die Beteiligten mit aus. 
Die Grenzen der neuen Flurstücke können auf Wunsch und nach Terminabspra-
che vor Ort vorgewiesen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan können nur innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Anhörungstermin beim 
 Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Wildenhain
 beim Landratsamt Nordsachsen
 Dr.-Belian-Straße 5, 04838 Eilenburg

oder beim 

 Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung
 Hausanschrift:   Postanschrift:
 Dr.-Belian-Straße 5  04855 Torgau
 04838 Eilenburg    

oder einem der weiteren Verwaltungsstandorte des Landratsamtes Nordsachsen 

 Schlossstraße 27, 04860 Torgau
 Südring 17, 04860 Torgau
 Dr.-Belian-Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg
 Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
 Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz
 Fischerstraße 26, 04860 Torgau

schriftlich eingelegt werden. 

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen.

Eilenburg, den 22. April 2022

gez. Friebel

Anmeldung der Schulanfänger für das 
Schuljahr 2023/2024

Aufforderung der Eltern zur 
Anmeldung ihrer Kinder 
zum Schulbesuch in der 
Grundschule Authausen

Liebe Eltern,
die Anmeldung für die Schulanfänger 2023/2024 findet am:

18. Juli 2022   8.00 bis 12.00 Uhr 
19. Juli 2022    8.00 bis 12.00 Uhr 
20. Juli 2022    8.00 bis 12.00 Uhr

in der Grundschule Authausen statt.
Termine außerhalb der Anmeldezeiten sind telefonisch zu vereinbaren.  
Termine für die Schuluntersuchung werden bei der Anmeldung vergeben.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden für das Schuljahr 2023/2024 alle 
Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni 2023 das sechste Lebensjahr vollen-
den. Kinder, die bis zum 30. September 2023 das sechste Lebensjahr vollenden, 
dürfen auch angemeldet werden. Kinder, die  noch nicht schulpflichtig sind, 
können auf Antrag der Eltern zum Anfang des Schuljahres in die Schule auf-
genommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforderlichen geistigen 
und körperlichen Entwicklungsstand besitzen.

Mitzubringen: 
•  Geburtsurkunde des Kindes
•  ausgefülltes und von der/den Sorgeberechtigten unterschriebenes Anmel-

deformular zur Schulanmeldung sowie Information über die Erhebung 
personenbezogener Daten (zu finden unter www.grundschule-authausen.de)

•  Bei Alleinerziehenden ist ggf. die Vorlage einer Negativbescheinigung (nicht 
älter als 3 Monate) notwendig.

•  Impfausweis bzgl. Masernimpfpflicht

Wichtig: Die Anmeldung muss von beiden Eltern gemeinsam vorgenommen 
werden, sofern sie das gemeinsame Sorgerecht besitzen. Ist einer der Part-
ner verhindert, muss eine Vollmacht und Ausweiskopie des Abwesenden 
vorgelegt werden.

Das Kind muss nicht vorgestellt werden. Im Vorjahr zurückgestellte Kinder 
müssen neu angemeldet werden. Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit, ob Ihr 
Kind am Religions- oder Ethikunterricht teilnehmen soll. Haben Sie den Wunsch 
Ihr Kind auch an einer Schule in freier Trägerschaft anzumelden, dann teilen 
Sie uns dies bitte bis zum 1. September 2022 mit.

Der Einzugsbereich für unsere Grundschule umfasst folgende Bezirke:   
Gruna, Laußig, Pristäblich, Pressel, Kossa, Görschlitz, Durchwehna und 
Authausen 

S. Jeschke
Schulleiterin

Grundschule Authausen


